
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 
7075/1-Pr 1/87 

An den 

u-311ö 
• 

der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen . 
des Nationalratcs XVU. Oellctzgcbt.mStlperiode 

4418 lAB 

1988 -02- 1 9 

zu ..1460 IJ 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl 1460/J-NR/1987 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Khol und Kollegen (1460/J), betreffend das Strafver
fahren gegen Udo Proksch, beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 bis 4: 

Berichte einer Staatsanwaltschaft, in denen diese zu ihrem 

in einer Strafsache beabsichtigten weiteren Vorgehen Stel

lung nimmt (§ 8 Abs. 1 StAG), dienen der Vorbereitung 

einer Entscheidung über die F~age der weiteren Strafver

folgung bzw. Anklageerhebung. Berichte mit dieser Zweckbe

stimmung unterliegen nach Art. 20 Abs. 3 B-VG in der Fas

sung des am 1.1.1988 in Kraft getretenen Bundesverfas

sungsgesetzes vom 15.5.1987, BGBI. Nr. 285, der Amtsver

sChwiegenheit. Ich bitte daher um Verständnis, daß ich aus 

diesem Grund über den Inhalt eines solchen B~richtes der

zeit keine Angaben machen kann. 

Zu 5 bis 9: 

Ein Bericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 4.11.1987 ist 

mit umfangreichen Aktenunterlagen, nämlich mehr als 40 Ak

tenbänden und etwa 120 Aktenordnern, am 6.11.1987 bei der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien eingelangt. Die Oberstaatsan

waltschaft Wien hat das Ergebnis dieser Prüfung dem Bun

desministerium für Justiz in einem am 11.2.1988 eingelang-
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ten umfangreichen Bericht vom 5.2.1988 unter Anschluß der 

Akten übermittelt. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat 
daher ihre Prüfung in einer in Anbetracht des Umfanges und 

der besonderen SChwierigkeiten dieser Strafsache durchaus 

angemessenen Zeit abgeschlossen. 

Der Bericht der Oberstaatsanwaltschaft Wien wird derzeit 
von der zuständigen Fachsektion des Bundesministeriums für 
Justiz anhand der Aktenlage geprüft. Ich rechne damit, daß 

die Prüfung durch das Bundesministerium für Justiz in etwa 

einem Monat abgeschlossen sein wird. 

18. Februar 1988 
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